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Verlängerung, der die Blundesrepublik nicht
widersprochen hat. Einflussreiche Staaten werden
es oft nicht einmal nötig haben klarzustellen, dass
Deutschland Nachteile zu befürchten hat, um die
deutsche Staatsanwaltschaft zur Einstellung eines
Verfahrens gegen die Akteure jener Staaten zu ver-
anlassen. Verfolgt und verurteilt werden von der
deutschen Weltrechtpflege voraussichtlich Akteure
schwacher, wenig entwickelter Staaten, erstens
weil in den genannten Staaten die von der Welt-
rechtspflege kriminalisierten Menschenrechtsver-
letzungen häufiger vorkommen als in den entwi-
ckelten Staaten des Westens. Zweitens weil den
schwachen Staaten, insbesondere wenn sie just ei-
nen Krieg verloren haben, die Macht fehlt, die
von überlegenen Staaten ausgehende Weltrechts-
pflege durch militärischen oder wirtschaftlichen
Druck abzuwenden21. Im Hinblick darauf ver-
dient, die These Beachtung, die Weltrechtspflege
sei nur für die Fälle weltweit anerkannt, in denen
der Verdächtige sich im Territorium des verfolgen-
den Staates befindet22.
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